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1 Beschreiben des Vorhabens 

Die Gemeinde Denzlingen (Landkreis Emmendingen) hat die Aufstellung des Bebauungsplans 

„Käppelematten, 1. BA“ beschlossen.  

Die Vorhabensfläche ist Teil der im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Wohnbaufläche 

„Käppelematten“. Das etwa 4 ha große Plangebiet liegt im südöstlichen Ortsteil von 

Denzlingen (s. Abb. 1) und grenzt in Richtung Westen an bestehende Wohnbauflächen bzw. 

an die Waldkircher Straße an. Im Norden wird die Vorhabensfläche durch die Glottertal Straße, 

Sportplätze und die Parkanlage des Kultur- und Bürgerhauses Denzlingen abgegrenzt. In 

östlicher und südlicher Richtung schließen sich unmittelbar landwirtschaftliche Nutzflächen an.  

 

Abb. 1: Lage des Plangebiets im Wasserschutzgebiet (blau umrandet: Plangebiet, rot umrandet: 

gesetzlich geschützte Biotope (LUBW)).  

Teile des Plangebiets an der Waldkircher Straße werden durch den gleichnamigen 

Bebauungsplan „Waldkircher Straße, Teil 1“ mit Rechtskraft vom 01.08.1996 überplant.   
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Die Bebauungsplanaufstellung verfolgt insbesondere folgende städtebauliche Ziele: 

 Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung durch Ermöglichung 
unterschiedlicher Wohnformen mit Fokus auf Geschosswohnungsbau 

 Nachhaltige städtebauliche Entwicklung durch eine angemessene Bebauungsdichte 

 Sicherstellung einer angemessenen Freiraumstruktur 

 Sicherstellung einer ortsangepassten und städtebaulich verträglichen Bebauung 

 Räumliche Fassung der Waldkircher Straße unter Einbindung der Bestandsbebauung 

 Nachnutzung eines umgesiedelten Gewerbestandorts durch Wohnungsbau 

 Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung  

 Sicherstellung und Schaffung gesunder Wohnverhältnisse  

Auf Grundlage der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen sind ein Umweltbericht sowie ein 

Grünordnungsplan zu erstellen. Dieser wurde in den Umweltbericht integriert. 

Weiterhin sind vor dem Hintergrund der gesetzlichen Bestimmungen zum Artenschutz gemäß 

§§ 19 und 44 BNatSchG die artenschutzrechtlichen Belange zu den europageschützten sowie 

den bundesweit streng geschützten Tierarten zu überprüfen. 

2  Gesetzliche Grundlagen und weitere Vorgaben 

Für die Belange des Umweltschutzes ist nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umwelt-

prüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 

und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. „Die Gemeinde legt dazu für 

jeden Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange 

für die Abwägung erforderlich ist. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegen-

wärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und 

Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessenerweise verlangt werden kann. Das Ergebnis 

der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. Wird eine Umweltprüfung für das 

Plangebiet oder für Teile davon in einem Raumordnungs-, Flächennutzungs- oder Bebauungs-

planverfahren durchgeführt, soll die Umweltprüfung in einem zeitlich nachfolgend oder gleich-

zeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere erhebliche Umwelt-

auswirkungen beschränkt werden“ (§ 2 (4) BauGB). 

Die Ergebnisse der Umweltprüfung werden in einem Umweltbericht dargestellt. Dieser ist ein 

selbständiger Teil der Begründung des Bauleitplanes. 

In den Umweltbericht wird auch der Grünordnungsplan integriert (vgl. Kap. 5). Dieser soll 

gegebenenfalls die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für den Verlust von 

Flächen infolge baulicher oder sonstiger Nutzung enthalten.  

Für den Grünordnungsplan gelten die planungsrechtlichen Anforderungen des Baugesetz-

buches. Im Sinne von § 15 BNatSchG ist über Art und Umfang von Vermeidungs-, Ausgleichs- 
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und Ersatzmaßnahmen zu entscheiden. Weiterhin sind die Aspekte des Artenschutzes gemäß 

§§ 19 und 44 BNatSchG zu beachten. 

3  In Fachgesetzen und Fachplänen festgelegte Ziele des Umweltschutzes 

Nach Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sind im Umweltbericht die in den 

einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für 

den Bauleitplan von Bedeutung sind, und die Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei 

der Aufstellung berücksichtigt wurden, aufzuführen. 

Im Regionalplan „Südlicher Oberrhein“ (2019) ist das Plangebiet als Landwirtschaftliche 

Vorrangflur Stufe 1 ausgewiesen. Des Weiteren befindet sich rd. 500 m südöstlich des 

Plangebiets, durch die B294 getrennt, ein Regionaler Grünzug (Vorranggebiet).1 

Zudem liegt die Vorhabensfläche vollständig im Wasserschutzgebiet „Mauracherberg - 

Teninger Allmend, Zone IIIB“. In rd. 620 m nordwestlicher Richtung beginnt das 

Landschaftsschutzgebiet „Mauracher Berg“.2 

Laut Landschaftsrahmenplan (Stand 2013) sowie dem Kartenmaterial der LUBW (Stand 2020) 

befinden sich Flächen des Biotopverbundkonzepts innerhalb des Plangebiets. Im östlichen 

Randbereich liegt der Großteil einer Kernfläche des Typs „mittlere Standorte“ des 

Biotopverbundkonzepts sowie Teile des zugehörigen Suchgebiets. Jedoch muss darauf 

hingewiesen werden, dass diese Flächen auf Grundlage eines Pflanzenbestandes 

ausgewiesen wurden. Die Pflanzenart kann hier jedoch nicht mehr nachgewiesen werden und 

gilt als verschollen. Dementsprechend ist eine Streichung der Fläche in naher Zukunft 

wahrscheinlich. Rd. 400 m südwestlich der konkreten Vorhabensfläche befindet sich ein 

Kerngebiet des Typs „mittlere Standorte“ des Biotopverbundkonzepts. 

Gesetzlich geschützte Biotope liegen rd. 130 m südwestlich und. rd. 400 m westlich der neu 

auszuweisenden Fläche („Glotter östlich Denzlingen“ Biotop-Nr. 179133160063 sowie 

„Feldhecken an B 3, B 294 und L 112“ Biotop-Nr. 179133160059). 

Weitere Schutzgebiete befinden sich nicht im näheren Umfeld des Vorhabens.  

  

                                                           
1 Regionalverband Südlicher Oberrhein, Regionalplan 2019 
2 Daten- und Kartendienst der LUBW, Dezember 2023  
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4  Bestandsaufnahme des Umweltzustandes   

Nachfolgend wird der Ausgangszustand des Plangebiets im Jahr 2022 betrachtet (s. Karte 1). 

Dieser besteht Großteils aus Ackerflächen (Mais), Grünland und einem Wohngebäude mit 

zugehöriger Gartenanlage. 

4.1 Naturraum, Geologie, Boden, Wasser, Klima / Luft, Landschaftsbild 

Die Vorhabensfläche liegt im Naturraum Nr. 202 „Freiburger Bucht“ (Großlandschaft Ober-

rhein-Tiefland)3, welches als Bruchfeld während der Eiszeit durch Elz und Glotter mit Schwarz-

waldschottern aufgefüllt wurde. Heute sind diese zum Teil von nacheiszeitlichem 

Schwemmlöß überdeckt. 

Das Gebiet liegt in einem Bereich von mit Lösssedimenten (lokale Schwemmsedimente) über-

lagertem Würm-Schotter. Als Bodentyp dominieren hier „pseudovergleyte Parabraunerden 

aus Löss“. Diese sind sowohl hinsichtlich der Bodenfunktionen „natürliche Bodenfruchtbarkeit“, 

als auch hinsichtlich der Bodenfunktion „Filter und Puffer“ als hochwertig einzuordnen. 

Hinsichtlich ihrer Funktion als „Ausgleichskörper im Wasserkreislauf“ sind diese Böden als 

mittel- bis hochwertig einzustufen.4 

Das gesamte Plangebiet befindet sich innerhalb einer abgegrenzten schädlichen 

Bodenveränderung durch den historischen Bergbau. Es ist mit erhöhten Schadstoffgehalten 

des Bodens von Arsen, Blei (bis ca. 250 mg/kg im Oberboden), Cadmium, Kupfer und Zink zu 

rechnen. Durch die ehemalige gewerbliche Nutzung in Teilbereichen ist zusätzlich mit 

nutzungsspezifischen Bodenverunreinigungen zu rechnen, die entsorgungsrelevant sein 

können. 5   

Das Plangebiet befindet sich nach der Hydrologischen Karte Baden-Württembergs6 im Bereich 

der hydrogeologischen Einheit Hy 5 „Jungquartäre Flusskiese und -sande“. Diese sind je nach 

Feinbestandteilen ergiebige Porengrundwasserleiter bis Grundwassergeringleiter. Die 

Vorhabensfläche liegt vollständig im Wasserschutzgebiet „Mauracherberg - Teninger Allmend, 

Zone IIIB“. Der Glotterbach, sowie der Heuweiler Graben verlaufen ca. 150 m südlich zum 

Plangebiet. Zudem befinden sich im näheren Umfeld künstlich angelegte Teiche rund um das 

Kultur- und Bürgerhaus. 

Klimatisch liegt das Gebiet in der wärmebegünstigten Oberrheinebene. Warme Sommer und 

milde, schneearme Winter sind hierfür kennzeichnend. Die Niederschläge liegen bei 

rd. 700 mm/Jahr 7. Das Jahresmittel der Temperatur beträgt rd. 10 °C8.  

                                                           
3 Daten- und Kartendienst der LUBW, Dezember 2023 
4  Stellungnahme LRA Emmendingen, Pkt. 2.5 Altlasten und Bodenschutz, 04.10.2022 
5  Kartenviewer der LGRB – Bodenkundliche Einheiten, Dezember 2023 
6  Kartenviewer der LGRB – Hydrologische Einheiten, Dezember 2023 
7 Klima am südlichen Oberrhein, Erkenntnisse für die Raumordnung. Regionalverband Südlicher Oberrhein, 1983 
8  Langzeitverhalten der Lufttemperatur in Baden-Württemberg und Bayern, KLIWA-Projekt A 1.2.3. Landesanstalt 

für Umweltschutz Baden-Württemberg, Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft, Deutscher Wetterdienst, 
2005 
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Innerhalb von Siedlungsgebieten ist bei Hochdruckwetterlagen zudem mit lufthygienischen 

und thermischen Belastungen zu rechnen. Bei der Vorhabensfläche handelt es sich zudem 

um einen klimatisch sehr wichtigen Freiraumbereich mit besonderer thermischer und 

lufthygienischer Ausgleichsfunktion, der eine sehr hohe Empfindlichkeit aufweist.9   

Das Plangebiet verfügt bereits im ursprünglichen Zustand über eine geringe Bedeutung für 

das Landschaftsbild.10 

Durch die geringe landschaftsästhetische Bedeutung der Fläche (Strukturarmut, 

Verkehrswegnähe etc.) sowie die intensive landwirtschaftliche Nutzung ist von einer ver-

gleichsweise geringen Bedeutung des Gebiets zur (Nah-) Erholung auszugehen. Das 

Landschaftsbild wird hauptsächlich durch die Ortsrandlage von Denzlingen und die 

Eingrenzung durch Verkehrswege bzw. bebaute Flächen bestimmt. Rd. 550 m östlich der 

Vorhabensfläche verläuft die Bundesstraße 294, rd. 100 m südlich die Landstraße 112. Die 

gesamte West- und Nordseite der Fläche wird durch die Waldkircher, bzw. Glottertal Straße 

umgrenzt.  

Die nördlich gelegenen Parkanlagen des Kultur- und Bürgerhauses bewirken eine Auflocke-

rung des Siedlungsgebiets.  

4.2 Mensch, Kultur- und Sachgüter 

Im Regionalplan Südlicher Oberrhein (2019)11 ist Denzlingen als „Unterzentrum“ ausgewiesen. 

In diesen Siedlungsgebieten der Entwicklungsachsen soll zur Entwicklung der regionalen 

Siedlungsstruktur die Siedlungstätigkeit vorrangig vollzogen werden. 

Laut Landschaftsrahmenplan (2013)12 befindet sich das Plangebiet in einem Lärmkorridor mit 

Schallpegelwerten bereichsweise > 50 dB.  

Im Bereich des Vorhabens befinden sich keine im Regionalplan und Flächennutzungsplan 

verzeichneten Denkmale, Denkmalensembles, Bodendenkmale oder archäologisch bedeu-

tende Landschaften. 

Trotz der Lage der Vorhabensfläche am Siedlungsrand von Denzlingen ist hinsichtlich der 

verkehrlichen Vorbelastung, der Flächengröße sowie aufgrund der geringen 

Landschaftsbildfunktion von einer geringen Erholungseignung des Plangebiets auszugehen. 

Von den Flächen im direkten Umfeld des Plangebiets (Acker, bebaute Flächen) geht 

mehrheitlich ebenfalls eine geringe Erholungsfunktion aus. Auch hier stellt lediglich die 

Parkanlage des Kultur- und Bürgerhauses eine höhere Naherholungsfunktion dar.  

  

                                                           
9 Regionalverband Südlicher Oberrhein, Landschaftsrahmenplan (2013) 
10  Regionalverband Südlicher Oberrhein, Landschaftsrahmenplan (2013) 
11  Regionalverband Südlicher Oberrhein, Regionalplan 2019 
12 Regionalverband Südlicher Oberrhein, Landschaftsrahmenplan (2013) 



   

Peter Lill – Fachbüro für Umweltplanung & Naturschutz, Projekt 1-22-03: B-Plan „Käppelematten 1. BA“ –  
Umweltbericht mit Grünordnungsplan und artenschutzfachrechtlichem Fachbeitrag                     Seite 10 

4.3 Biotoptypen, Artenschutz 

4.3.1 Biotoptypen 

Die nachfolgende Beschreibung der Biotoptypen erfolgt auf Grundlage der im Sommer/Herbst 

2022/2023 durchgeführten Kartierungen. Die Einteilung der Biotope beruht auf dem 

Datenschlüssel der LUBW13 sowie der Ökokontoverordnung für Baden-Württemberg14. 

Die Vorhabensfläche ist überwiegend durch Biotoptypen der landwirtschaftlichen Nutzung 

geprägt. 

Von Nordwesten nach Südosten verläuft ein, im ersten Abschnitt geschotterter, im weiteren 

Verlauf unbefestigter Wirtschaftsweg (Code 60.23, Code 60.24), der das Plangebiet mittig 

durchschneidet (s. Karte 1).   

 

Foto 1: Lagerplatz mit Aufschüttungsbereich (Blickrichtung Ost) 

Nördlich, direkt an den Weg anschließend, befindet sich ein Lagerplatz für Baumaterialien 

(Code 60.23/60.24). Der östlich anschließende Teil des Lagerplatzes ist von Aufschüttungen 

bedeckt, die im Laufe der Zeit ruderalisiert sind (Code 35.64). Einzelne Gehölze wie Walnuss 

und Weide sind naturverjüngend zu finden, sowie ein großflächiges Brombeergestrüpp (Code 

                                                           
13 Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz, Baden-Württemberg, Arten, Biotope, Landschaft: 

Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, Bewerten, Karlsruhe, 2009 

14 Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung und Anrechnung 

vorzeitig durchgeführter Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökokonto-Verordnung – ÖKVO), 2010 
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43.11). Im Norden und Osten schließt sich eine ausgedehnte Maisackerfläche an (Code 

37.11), die zu allen Seiten von einem schmalen ruderalen, grasreichen Streifen (Code 35.64) 

gesäumt wird. Ebenfalls in der Nordhälfte befindet sich eine Fettwiese mittlerer Standorte 

(Code 33.41) mit kennzeichnenden Arten wie beispielsweise Wiesenlabkraut (Galium 

mollugo), Spitzwegerich (Plantago lanceolata), Wiesenklee (Trifolium pratense) oder Wiesen-

Schwingel (Lolium pratense). Die Fettwiese wird in Richtung Straße (Waldkircher Straße, 

Glottertal Straße) durch einen Mischtyp aus Fettwiese und grasreicher Ruderalvegetation 

Code (Code 33.41/35.64) gesäumt. 

 

Foto 2: Fettwiese (Blickrichtung Ost) 

Am nordöstlichen Randbereich befindet sich eine geschotterte Parkfläche in Richtung der 

Glottertal Straße. Zwischen der Waldkircher Straße und den Biotopen Fettwiese, Ackerfläche 

und Lagerplatz verläuft ein ca. 50m langer Entwässerungsgraben (Code 12.61, s. Foto 3).  
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Foto 3: Entwässerungsgraben entlang der Waldkircher Straße (Blickrichtung Nord) 

Die südliche Hälfte des Plangebiets wird ebenfalls von landwirtschaftlich genutzten Flächen 

(Maisacker, Code 37.11) dominiert, die von grasreicher Ruderalvegetation gesäumt sind. 

Einen ebenfalls großen Teilabschnitt des südlichen Bereiches nimmt eine ehemals bebaute, 

nun brachliegende Fläche ein. Hier hat sich großflächig hochwachsende Ruderalvegetation 

trockenwarmer Standorte (Code 35.62) mit typischen Arten wie Feinstrahl (Erigeron annuus), 

Wilde Karde (Dipsacus fullonum), Gewöhnliche Eselsdistel (Onopordum acanthium), 

Nachtkerze (Oenothera biennis), Gelber Steinklee (Melilotus officinalis) oder Wilde Möhre 

(Daucus carota) entwickelt. Im östlichen Randbereich der Fläche erfolgt bereits eine 

Gehölzsukzession.   

Im mittleren Bereich des Plangebiets, südlich des Wirtschaftsweges, befindet sich ein bebauter 

Bereich mit einem Wohngebäude (Code 60.10) und zugehörigen Parkmöglichkeiten (Code 

60.21, 60.22). Das Gebäude wird außerdem von Ziergärten (Code 60.62) umrahmt. Den 

Übergang zwischen Parkfläche und Ruderalvegetation bildet ein lückiger Trittpflanzenbestand 

(33.70).  

Im Süden wird die Vorhabensfläche durch eine geteerte Einfahrt, sowie weitere Ziergärten 

begrenzt.  
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Foto 4: Ruderalvegetation im südwestlichen Bereich des Plangebiets (Blickrichtung Ost) 

4.3.2 Arten 

Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Bestimmungen zum Artenschutz gemäß §§ 19 und 

44 BNatSchG sind für dieses Vorhaben die artenschutzrechtlichen Belange zu überprüfen.  

Avifauna 

Die avifaunistischen Untersuchungen erfolgten durch das Fachbüro für Umweltplanung & 

Naturschutz, Peter Lill, an insgesamt vier Terminen in den frühen Morgenstunden (29.03., 

05.05., 08.06. und 28.06.2022). Um möglichst aussagekräftige Erkenntnisse über das 

faunistische Vorkommen zu erlangen, wurde der Untersuchungsraum mit einem Puffer von rd. 

100 m um die direkte Eingriffsfläche gewählt. 

Im Bereich der Vorhabensfläche und deren Umgebung wurden insgesamt 26 Vogelarten 

festgestellt (s. Tabelle 1). Hierbei handelt es sich bei 14 Arten um (mögliche/wahr-

scheinliche/sichere) Brutvogelarten – darunter insgesamt zwei Arten mit besonderer 

Planungsrelevanz (zulassungsrelevant/zulassungskritisch). Diese sind Haussperling (Passer 

domesticus) und Mehlschwalbe (Delichon urbicum).  

Bei weiteren sechs Vogelarten handelt es sich um Nahrungsgäste, welche das Unter-

suchungsgebiet z.T. als sporadisches oder als häufiges Nahrungshabitat nutzen. Als 

besonders planungsrelevante Arten (zulassungsrelevant und zulassungskritisch) gelten dabei 

u.a. Rotmilan (Milvus milvus), Mauersegler (Apus apus) und Turmfalke (Falco tinnunculus). 

Der Rotmilan kann an dieser Stelle besonders hervorgehoben werden, da er bei allen 
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Begehungen mehrfach gesichtet wurde. Bei der letzten Begehung konnten sogar zwei 

Individuen bei der gemeinsamen Futtersuche beobachtet werden. 

Die übrigen Arten, wie etwa Dohle (Corvus monedula), Goldammer (Emberiza citrinella) und 

Wacholderdrossel (Turdus pilaris) (alle drei Arten zulassungsrelevant/zulassungskritisch), 

wurden im Zuge der Untersuchungen lediglich einmalig im Durchzug bzw. überfliegend nach-

gewiesen.  

Von besonderer Bedeutung für die Avifauna sind im Bereich des Untersuchungsgebiets 

insbesondere die Gehölzstrukturen, sowie Gebüsche und Gestrüppe die zumeist Teil der 

umliegenden Gärten sind. Darüber hinaus bieten ebenso die landwirtschaftlich genutzten 

Offenlandflächen, sowie Gebäudekomplexe eine gewisse Habitatfunktion. 

Tabelle 1: Vorkommen Avifauna (Brutsaison 2022) 

1 2 3 4 5 6 7 

Artname Brutbestand RL 
D 

RL 
BW 

VRL BNatSchG Status 
UG 

Amsel (Turdus merula) 900.000-1.100.000    § C 

Bachstelze (Motacilla alba) 60.000-90.000    § A 

Blaumeise (Parus caeruleus) 300.000-500.000    § A 

Buchfink (Fringilla coelebs) 850.000-1.000.000    § A 

Dohle (Corvus monedula) 3000-4000    § Ü 

Elster (Pica pica) 50.000-70.000    § C 

Goldammer (Emberiza citrinella) 130.000-190.000  V  § Ü 

Graureiher (Ardea cinerea) 1.800-2.200    § N 

Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) 150.000-200.000    § C 

Haussperling (Passer domesticus) 400.000-600.000  V  § C 

Kohlmeise (Parus major) 600.000-800.000    § A 

Mauersegler (Apus apus) 20.000-28.000  V  § N 

Mehlschwalbe (Delichon urbicum) 45.000-65.000 3 V  § C 

Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) 550.000-650.000    § B 

Rabenkrähe (Corvus corone) 90.000-100.000    § N 

Ringeltaube (Columba palumbus) 160.000-210.000    § B 

Rotmilan (Milvus milvus) 1800-2400   I §§ N 

Singdrossel (Turdus philomelos) 150.000-200.000    § Ü 

Star (Sturnus vulgaris) 300.000-400.000 3   § N 

Stockente (Anas platyrhynchos) 12.000-22.000  V  § Ü 

Straßentaube (Columba livia f. domestica) 30.000-50.000    § B 

Türkentaube (Streptopelia decaocto) 10-000-16.000    § C 

Turmfalke (Falco tinnunculus) 5000-7000  V  §§ N 

Wacholderdrossel (Turdus pilaris) 20.000-30.000    § Ü 

Weißstorch (Ciconia ciconia) 426-544 V V I §§ N 

Zilpzalp (Phylloscopus collybita) 300.000-400.000    § A 
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Spalte 1: Artname 

Spalte 2: Geschätzter Brutbestand in BW im Zeitraum 2005-201115 

Spalte 3: Rote Liste Deutschland 2015 (Grünewald et al. 2015)16 

Spalte 4: Rote Liste Baden-Württemberg (Bauer et al. 2016)1  

Spalte 5: Vogelschutz-Richtlinie 

 I Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 

Z Zugvogelart nach Art. 4, Abs. 2 VRL, für die in Baden-Württemberg Schutzgebiete ausgewiesen 
wurden. 

Spalte 6: Schutzstatus in Deutschland nach dem BNatSchG (nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 u. 14) 

 §  besonders geschützt 

§§  streng geschützt  

Spalte 7: Status im Plangebiet bzw. in der Umgebung 

N- Nahrungsgast   Dz – Durchzügler, Ü = einmaliger Überflug A – mögliches Brüten B – wahrscheinliches Brüten 
C – Brutnachweis 

Ampelbewertung nach Albrecht et al. (2014)17 

Rot: Rote Ampel-Art (besonders planungsrelevante Art – zulassungskritisch; einzelartbezogen zu betrachten. Bei 
Variantenentscheidungen vorrangig zu betrachten)  

Gelb: Gelbe Ampel-Art (besonders planungsrelevante Art – zulassungsrelevant; einzelartbezogen zu betrachten)  

Grün: Grüne Ampel-Art (allgemein planungsrelevante Art – abwägungsrelevant; keine einzelartbezogene 
Betrachtung)  

Weiß: Nicht bewertet, da Sonderfall. Arten, die äußerst selten von Straßenplanungen betroffen sein werden, lokal 
begrenztes, seltenes, marines oder hochalpines Vorkommen. 

Fledermäuse  

Das Plangebiet stellt für auf den Siedlungsraum angepasste Fledermausarten wie etwa die 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus, RL D -, RL BW 3, FFH Anh. IV), ein potenzielles 

Jagdhabitat dar. Aufgrund der überwiegend vorhandenen Ackerflächen mit einem geringen 

Vorkommen an Blühpflanzen ist hier jedoch mit einem vergleichsweise geringen 

Insektenvorkommen bzw. Nahrungsangebot zu rechnen. Relevanter als Nahrungsgebiet ist 

die ruderalisierende Fläche entlang der Waldkircher Straße. Noch attraktiver ist hier sicherlich 

die nördlich des Plangebiets liegende parkähnliche Anlage am Bürgerhaus, da dort auf Grund 

des Gewässers mit einem hohen Vorkommen an Insekten zu rechnen ist. Die Einzelbäume 

nördlich entlang der Glottertalstraße, welche die Vorhabensfläche angrenzend säumen, 

könnten Fledermäusen als Leit- bzw. Orientierungslinien dienen.  

                                                           
15  BAUER, H.-G., BOSCHERT, M., FÖRSCHLER, M. I., HÖLZINGER, J., KRAMER, M. & MAHLER, U. (2016): 

   Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der Brutvogelarten Baden-Württembergs. 6. Fassung. Stand 31.12.  
   2013. – Karlsruhe (LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg) 
16  GRÜNEBERG, C., BAUER, H.-G., HAUPT, O., HÜPPOP, O., RYSLAVY, T. & SÜDBECK, P. (2015): Rote Liste 

der Brutvögel Deutschlands, 5. Fassung, Nov. 2015. Berichte zum Vogelschutz, S. 19-68. 
17ALBRECHT, K., HÖR, T., HENNING, F. W., TÖPFER-HOFMANN, G. & GRÜNFELDER, C. (2014): 

Leistungsbeschreibungen für faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen 
Fachbeiträgen und Artenschutzbeitrag. Forschungs- und Entwicklungsvorhaben FE 02.0332/2011/LRB im 
Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Schlussbericht 2014. 
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Diese Einzelbäume besitzen teilweise Risse oder Spalten und eignen sich folglich potenziell 

für Fledermäuse als Sommerquartier oder als temporäre Versteckmöglichkeit.  

Reptilien  

Untersuchungen zum Vorkommen von Reptilienarten erfolgten während der 

Übersichtsbegehungen am 05.05.2022 sowie am 27.04.2023. In diesem Zuge konnten keine 

Nachweise von Reptilienarten erbracht werden.  

In Siedlungs- und Siedlungsrandgebieten ist grundsätzlich von dem Vorkommen relativ insta-

biler Eidechsen-Populationen auszugehen, welche je nach aktuellem Zusammenspiel externer 

Einflussfaktoren sowie dem Vorhandensein stabiler Quellpopulationen im Umfeld und der 

Konnektivität von Habitatbestandteilen stark variieren kann.  

Tagfalter und Heuschrecken 

Im Südwesten des Plangebiets befindet sich eine große Teilfläche mit hochwachsender, 

blütenreicher Ruderalvegetation welche ein potentielles Habitat für Tagfalter und 

Heuschrecken darstellt. Ebenso relevant  stellt sich ein Lagerplatz mit Aufschüttungen dar, auf 

welchem sich zunehmend eine dauerhafte Ruderalvegetation etabliert. Als Ergebnis einer 

Übersichtskartierung wurde daher festgelegt, die Flächen durch ein spezialisiertes Fachbüro 

(Büro ÖG-N) an drei weiteren Terminen (30.05., 28.06 und 16.08.2023) zu untersuchen: 

Innerhalb des Plangebietes wurden nur drei Schmetterlingsarten nachgewiesen. Der Distelfal-

ter (Venessa cardui), der als wandernde Art viele verschiedene Habitate durchstreift, das 

Große Ochsenauge (Maniola jurtina) und der Kleine Fuchs (Aglais urticae). Alle drei Arten sind 

häufig und nicht gefährdet, sowie nicht besonders geschützt. Streng geschützte 

Schmetterlingsarten bzw. deren Eier und Larvenstadien wurden nicht angetroffen. 

Heuschrecken wurden ebenfalls nur mit wenigen Arten nachgewiesen. Darunter ist mit der 

Großen Schiefkopfschrecke (Ruspolia nitidula) auch eine streng geschützte Art, die jedoch 

sehr stark in Ausbreitung begriffen ist und nach der aktualisierten RL keinen 

Gefährdungsstatus mehr hat. Sie lebt in einer Vielzahl von langgrasigen Wiesentypen und 

Ruderalflächen. Auch das Große Heupferd (Tettigonia viridissima), der Nachtigallgrashüpfer 

(Chorthippus biguttulus) und der Gemeine Grashüpfer (Pseudochorthippus parallelus), die im 

Plangebiet festgestellt wurden, sind allgemein häufig und nicht gefährdet. 

Weitere Arten 

Ein Vorkommen von Amphibien ist hinsichtlich der vorhandenen Biotopstrukturen im Plange-

biet nicht zu erwarten. Während der Begehung konnten auch keine Hinweise dafür gefunden 

werden.   

Zudem konnten bei der Begehung der Vorhabensfläche keinerlei Hinweise auf das Vorkom-

men von Holzkäferarten (Fraßspuren, Ein- und Ausfluglöcher etc.) erbracht werden.  

Weitere wertgebende Arten sind im Plangebiet daher nicht zu erwarten.  
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5 Grünordnungsplan 

5.1 Eingriffssituation unter rechtlichen Aspekten 

Aus den in Kap. 2 aufgeführten rechtlichen Grundlagen lassen sich folgende Ziele und Inhalte 

des Grünordnungsplanes ableiten: 

 

 Erfassen und Bewerten der Funktionsfähigkeit und Empfindlichkeit des Naturhaushaltes 

und des Landschaftsbildes als Grundlage für eine angemessene Gewichtung der Belange 

im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 6 BauGB. Die Bestandsanalyse umfasst die 

Schutzgüter Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensgemeinschaften, Boden, Wasser, 

Klima/Luft sowie das Landschaftsbild.  

 Ermitteln und Bewerten der durch den B-Plan zu erwartenden Beeinträchtigungen der 

Werte und Funktionen von Natur und Landschaft als Grundlage für die Anwendung der 

Eingriffsregelung 

 Formulieren eines Zielkonzepts unter landschafts- und freiraumplanerischen Gesichts-

punkten 

 Vermeiden unnötiger Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes 

 Entwurf von Maßnahmen und Festsetzungsvorschlägen, insbesondere zur Sicherung von 

Flächen und Bereichen mit besonderen Werten und Funktionen für den Naturhaushalt und 

das Landschaftsbild  

 Minimieren und Kompensieren nicht vermeidbarer Beeinträchtigungen durch entspre-

chende Ausgleichs- und ggf. Ersatzmaßnahmen 

5.2 Bewertung des Eingriffs 

Als Grundlage für die Bewertung des Eingriffs dient der Entwurf zum Bebauungsplan vom 

Dezember 2023. Die Verwirklichung des Vorhabens wird sich auf die Entwicklung der 

Schutzgüter wie folgt auswirken: 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Durch die Errichtung von Gebäuden und die Anlage von Verkehrsflächen werden Flächen im 

Umfang von rd. 1,6 ha neu versiegelt. Dem Schutzgut Boden werden daher im Oberboden-

bereich Flächen entzogen. Die Funktionen des Bodens für die „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“, 

als „Filter und Puffer für Schadstoffe“ sowie als „Ausgleichskörper im Wasserkreislauf“ gehen 

in den versiegelten Bereichen vollständig verloren. Davon sind auf rd. 1.807 m² die Funktionen 

des Oberbodens aufgrund der Nutzung als Lagerplatz und Schotterfläche bereits 

beeinträchtigt.  
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Zum Schutz des Bodens sind gemäß Festsetzungen Wege- und Stellplatzflächen sowie deren 

Zufahrten in einer wasserdurchlässigen Oberflächenbefestigung (z.B. Pflaster mit 

Rasenfugen, Schotterrasen, begrüntes Rasenpflaster) auszubilden. 

Wie in Kap. 4.1 erläutert befindet sich das gesamte Plangebiet innerhalb der abgegrenzten 

schädlichen Bodenveränderung durch den historischen Bergbau. Die zuständige Behörde gibt 

hier den Hinweis, dass überschüssiger Bodenaushub, der bei Eingriffen in den Untergrund 

anfällt und das Gelände verlässt, ggf. nicht frei verwertbar ist. Es ist daher ein in Bodenschutz- 

und Altlastenfragen sachverständiger Gutachter für die Untersuchung, Klassifizierung, 

Bewertung und Verwertung von Bodenmaterialien zur Einhaltung der bodenschutz- und 

abfallrechtlichen Vorgaben zu beauftragen und gegenüber dem Landratsamt zu benennen. 

Erdbauunternehmer sind über das Vorliegen von Bodenverunreinigungen in Kenntnis zu 

setzen.18   

Zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen auf den Boden ist grundsätzlich ein 

möglichst schonender und sparsamer Umgang mit betreffendem Schutzgut zu gewährleisten. 

Hierzu sind die Normen DIN 19731 „Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Bodenmaterial“ 

und DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“ sowie die Vorgaben 

des Umweltministeriums Baden-Württemberg (vgl. „Erhaltung fruchtbaren und kulturfähigen 

Bodens bei Flächeninanspruchnahmen“, Heft 10 (1994)) zu berücksichtigen.  

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Die Grundwasserneubildung wird durch die Versiegelung von rd. 1,6 ha negativ beeinflusst.  

Großräumig gesehen wird die Grundwasserneubildung jedoch nicht in relevantem Ausmaß 

vermindert. Im näheren Plangebietsumfeld befinden sich weitere Grün- bzw. Ackerflächen, 

welche diesbezüglich als Ausgleich fungieren. 

Die Funktionen des Wasserschutzgebiets „Mauracherberg - Teninger Allmend, Zone IIIB“. 

bleiben erhalten. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/ Luft 

Eingriffe in das Schutzgut Klima / Luft sind vor allem im unmittelbaren Bereich des Vorhabens 

zu erwarten. Durch die Versiegelung von Flächen ist insbesondere im Sommer von einer stär-

keren Erwärmung des Gebiets gegenüber dem bisherigen Zustand auszugehen. Mit lokalkli-

matischen Veränderungen ist innerhalb des Siedlungsbereichs jedoch nicht zu rechnen.  

Mit den im Bebauungsplan vorgesehenen umfangreichen Begrünungen (öffentliche und 

private Grünflächen im Umfang von rd. 7.800 m²) wird den Erfordernissen des Klimaschutzes 

nach BauGB soweit wie möglich Rechnung getragen.  

                                                           
18Stellungnahme LRA Emmendingen, Pkt. 2.5 Altlasten und Bodenschutz, 04.10.2022 
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Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Durch das Vorhaben gehen hauptsächlich geringwertige Biotope verloren. Größtenteils 

werden landwirtschaftliche Nutzflächen beansprucht, welche für den Naturhaushalt eine unter-

geordnete Rolle spielen. Einzig die großflächige Brache weist eine mittlere bis hohe 

naturschutzfachliche Bedeutung auf und geht als  potentielles Habitat v.a. für Insekten fast 

vollständig verloren.    

Unter Einbezug der durchzuführenden Vermeidungsmaßnahme VF 1 (s. Kap. 5.3.4) ist 

dennoch nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung europarechtlich oder streng geschützter 

Arten gem. §§ 19 und 44 BNatSchG sowie weiterer wertgebender Arten auszugehen. 

Verbotstatbestände (Schädigungs- und Störungsverbote) im Sinne von § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 

3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG werden durch das Vorhaben nicht erfüllt. 

Schutzgebiete werden durch die Umsetzung des Vorhabens nicht beeinträchtigt.  

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild 

Die Vorhabensfläche erweist sich auf Grund ihrer überwiegend stark anthropogenen Nutzung 

(Ackerflächen, vorhandene Bebauung) als landschaftsästhetisch wenig reizvoll. 

Strukturierende Elemente sind im Wesentlichen nicht vorhandenen. Optisch wird das Gebiet 

durch die Begrünungsmaßnahmen um die vorhandenen Gebäude aufgewertet.  

Mit der geplanten Bebauung wird sich der anthropogen überformte Charakter der Fläche 

weiter verstärken. Die vergleichsweise umfangreichen Begrünungsmaßnahmen im Bereich 

des Plangebiets werden allerdings zu einer optischen Aufwertung des gesamten Gebietes 

sorgen. 

Weiterhin wirken sich die vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen positiv auf das Schutzgut 

Landschaftsbild aus. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch-, Kultur und Sachgüter 

Durch den Anliegerverkehr ist mit einer entsprechend höheren Lärm- und Schadstoffbelastung 

zu rechnen. Aufgrund der ohnehin bereits vorhandenen Lärm- und Schadstoffbelastung durch 

die Waldkircher- und Glottertalstraße fällt dieser Anstieg jedoch nur begrenzt ins Gewicht. Die 

ohnehin geringe Erholungsfunktion des Gebiets wird nicht wesentlich beeinträchtigt. Hier 

haben die Grünbereiche des nördlich an das Gebiet angrenzende Bürgerhauses eine deutlich 

höhere Erholungsfunktion.  
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5.3 Bilanzierung und Kompensation des Eingriffs 

5.3.1 Biotoptypen 

Nachfolgend sind der Ausgangzustand des Plangebiets 2022 (s. Tabelle 1) sowie der voraus-

sichtliche Planungszustand bewertet (s. Tabelle 2). Dies erfolgt auf der Grundlage der „Bewer-

tung der Biotoptypen Baden-Württembergs zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs in der 

Eingriffsregelung“19 sowie der Ökokontoverordnung für Baden-Württemberg20. 

Tabelle 2: Ermitteln des Ausgangzustandes 

Biotope Biotop-

Code 

Fläche 

(m²) 

Grund

-wert 

Gesamt-

wert 

Von Bauwerken bestandene Fläche 

Völlig versiegelte Straße oder Platz 

Gepflasterte Straße oder Platz 

60.10 

60.21 

60.22 

2.485 

 

1 2.485 

 

Weg oder Platz mit wassergebundener 

Decke, Kies oder Schotter 

Weg oder Platz mit wassergebundener 

Decke, Kies oder Schotter / Unbefestigter 

Weg oder Platz 

60.23 

 

60.23/60.24 

 

 

1.807 

 

2 3.614 

 

Unbefestigter Weg oder Platz 60.24 316 3 948 

Acker mit fragmentarischer 

Unkrautvegetation 

Zierrasen 

Trittpflanzenbestand 

Kleine Grünfläche 

37.11 

 

33.80 

33.70 

60.50 

24.616 

 

4 98.464 

 

Gebüsche aus nicht heimischen Sträuchern 

Ziergarten 

44.12 

60.62 

588 6 3.528 

Einzelbäume, Stu. 38 und 47 cm 

(Zu erhaltene Bäume sind nicht aufgeführt) 

45.30 2 Stk. 8 680 

Entwässerungsgraben 

Brombeergestrüpp 

Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation 

Entwässerungsgraben 

12.62 

43.11 

35.64 

12.61 

2.151 

 

11 23.661 

 

Grasreiche ausdauernde 

Ruderalvegetation/Fettwiese mittl. Standorte 

35.64/33.41 

 

7.257 

 

13 94.341 

 

                                                           
19 Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz, Baden-Württemberg, Bewertung der Biotoptypen 

Baden-Württembergs zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs in der     
   Eingriffsregelung, 2005 
20 Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung und Anrechnung 

vorzeitig durchgeführter Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökokonto-Verordnung – ÖKVO), 
2010 
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Fettwiese mittlerer Standorte 33.41 

Ausdauernde Ruderalvegetation 

trockenwarmer Standorte 

35.62 

 

4.612 

 

 15 69.180 

 

Gesamt  43.832  296.901 

Grundlage der Bewertung des Planungszustandes bildet der Entwurf des Bebauungsplanes 

vom Dezember 2023. Dabei wurde sowohl der bereits bebaute Teil als auch die im 

Bebauungsplan ausgewiesenen Flächen für Stellplätze und Carports berücksichtigt. Danach 

ist von folgenden Flächennutzungen auszugehen: 

Fläche des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans   43.831 m² 

davon:  

Allgemeines Wohngebiet (geplant)                                                                     25.466 m² 

Allgemeines Wohngebiet, Bestand (Gebäude + Begrünung)   1.523 m² 

Verkehrsflächen 7.670 m² 

Verkehrsflächen (wassergebunden) 1.375 m² 

Öffentliche Grünfläche 5.329 m² 

Öffentliche Grünfläche Versickerung 1.883 m² 

Private Grünfläche (Sickermulden) 399 m² 

Ver- und Entsorgung  186 m² 

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen GRZ von 0,4 wird in nachfolgender Tabelle 3 der 

anzunehmende Planungszustand ermittelt.  

 

Tabelle 3: Ermitteln des Planungszustandes 

Biotoptyp Biotop-

Code 

Fläche 

(m²) 

Grund

-wert 

Bilanz-

wert 

Von Bauwerken bestandene Fläche (inkl. 

Bestand) 

Völlig versiegelte Straße oder Platz 

(Verkehrsflächen) 

Gepflasterte Straße oder Platz 

Ver- und Entsorgung 

60.10 

 

60.21 

 

60.22 

60.40 

19.058 1 19.058 

Verkehrsflächen (wassergebunden) 60.23 1.375 2 2.750 

Kleine öffentliche Grünflächen / Beete 33.80/60.50 728 4 2.912 

Intensivgrünland (große öffentliche und private 

Grünflächen) 

Garten 

33.60 

 

60.60 

20.788 6 124.728 

Fettwiese mittlerer Standorte / 

Ruderalvegetation (Versickerungsmulden) 

33.41 /35.60 1.883 12 22.596 
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Pflanzung von 47 Laubgehölzen, StU.  16 cm 

auf geringwertigem Biotoptyp, Zuwachs 70 cm 

(Zu erhaltene Bäume sind nicht aufgeführt) 

45.30 47 Stk. 688 32.336 

Gesamt  43.832  204.380 

Die Gegenüberstellung des Ausgangszustandes mit dem Planungszustand führt zu folgendem 

Ergebnis: 

Ausgangszustand: 296.901 

Planungszustand:  204.380 

Differenz 92.521 

Folglich ist mit einem Verlust von 92.521 Werteinheiten zu rechnen.  

5.3.2 Boden 

Die Methodik zur Bilanzierung für das Schutzgut Boden erfolgte in Anlehnung an den Leitfaden 

„Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“21. Danach ist die Bilan-

zierung des Eingriffs über die Funktionen „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“, „Ausgleichskörper 

im Wasserkreislauf“ sowie „Filter und Puffer für Schadstoffe“ zu ermitteln. Die Bewertung der 

Böden im Plangebiet erfolgte gemäß dem Leitfaden „Bewertung der Böden nach ihrer Leis-

tungsfähigkeit“22  sowie auf der Grundlage der Angaben des Landesamts für Geologie, 

Rohstoffe und Bergbau (LGRB)23. Zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs wird zuerst der 

Mittelwert der o.g. Bodenfunktionen im Ausgangszustand und im Planungszustand errechnet. 

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs (KB) erfolgt durch die Multiplikation der vom Eingriff 

betroffenen Flächen mit der Differenz zwischen der Bewertung des Ausgangszustandes der 

Böden und der Bewertung des Planungszustandes der Böden. Der Kompensationsbedarf 

kann mit dem Faktor 4 entsprechend in Ökopunkte umgerechnet werden. Anhand der 

Berechnung in Tabelle 4 (S. 23) ergibt sich somit ein Kompensationsbedarf für das Schutzgut 

Boden von 35.458 Werteinheiten. Dies entspricht 141.832 Ökopunkten.

                                                           
21 LUBW, Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, Arbeitshilfe, 2. überarbeitete 

Auflage, 2012 
22 LUBW, Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit, Leitfaden für Planung und Gestattungsverfahren, 2., 

völlig überarbeitete Neuauflage der Veröffentlichung des Umweltministeriums (1995), 2010 
23 LGRB, Kartenviewer – BK50: Bodenkundliche Einheiten, 2020 
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Tabelle 4: Ermitteln des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden 

Ausgangszustand Fläche 

in m² 

geplante Nutzung  Fläche 

in m² 

Wertstufe vor dem Eingriff WvE 

  NB       AW    FP    Wertstufe 

Wertstufe nach dem Eingriff WnE 

NB         AW       FP      Wertstufe 

Kompensationsbedarf  

KB = Fläche (m²) x (WvE – WnE) 

Versiegelte Flächen  

 

Geschotterte Flächen 

und Lagerplätze  

 

Geschotterte Flächen 

und Lagerplätze  

 

Unversiegelte 

Flächen*  

 

Unversiegelte 

Flächen 

2.485 

 

1.375 

 

 

432 

 

 

16.141 

 

 

23.399 

Versiegelte Flächen 

 

Wassergebundene 

Flächen 

 

Versiegelte Flächen 

 

 

Versiegelte Flächen 

 

 

Unversiegelte 

Flächen 

2.485 

 

1.375 

 

 

432 

 

 

16.141 

 

 

23.399 

0,0 

 

1,0 

 

 

1,0 

 

 

2,0** 

 

 

2,0** 

0,0 

 

1,0 

 

 

1,0 

 

 

  2,0** 

 

 

2,0** 

0,0 

 

1,0 

 

 

1,5 

 

 

2,5** 

 

 

2,5** 

0,0 

 

1,0 

 

 

1,0 

 

 

2,17** 

 

 

2,17** 

0,0 

 

1,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

2,0** 

0,0 

 

1,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

2,0** 

0,0 

 

1,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

2,5** 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,00 

 

 

2,17** 

0 

 

0 

 

 

432 

 

 

35.026 

 

 

0,00 

Summe (KB) 43.832  43.832         35.458 

* Neuversiegelung = Versiegelung Planung – Versiegelte Fläche Bestand 

**Angaben des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (2023) 

 

Bewertungsklassen: 0 = keine Funktionserfüllung, 1 = gering, 2 = mittel, 3 = hoch, 4 = sehr hoch 

AW: Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, NB: Natürliche Bodenfruchtbarkeit, FP: Filter und Puffer für Schadstoffe, WvE: Wertstufe vor dem Eingriff, KB: Kompensationsbedarf 

in Werteinheiten, KÖ: Kompensationsbedarf in Ökopunkte, WnE: Wertstufe nach dem Eingriff, KÄ: Keine Änderung WnE: Wertstufe nach dem Eingriff 
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5.3.3 Gesamtbilanzierung 

Die Ergebnisse der Bilanzierungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Biotoptypen: Der Vergleich des Ausgangszustandes mit dem Planungszustand ergibt, dass 

ein Restdefizit von 92.521 Werteinheiten entsteht.  

Boden: Der Vergleich des Ausgangszustandes mit dem Planungszustand ergibt, dass ein 

Defizit von Restdefizit von 141.832 Werteinheiten entsteht. 

Hieraus ergibt sich ein Gesamtdefizit von 234.353 Ökopunkten. 

Daher sind entsprechende landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen, 

um den Verlust an Biotoptypen und Boden zu kompensieren. Hierfür werden bereits weitge-

hend umgewandelte Ökokontoflächen der Gemeinde Denzlingen herangezogen. Der Eingriff 

in das Schutzgut Boden wird in diesem Zuge schutzgutübergreifend ausgeglichen.  

Folgende Ökokontomaßnahmen werden zur Kompensation des Eingriffs herangezogen: 

Nummer 

Ökokontofläche 

Aufwertung 

Ökopunkte 

Maßnahmenstatus 

019 6.681 Vollständig umgesetzt 

020 33.284 Vollständig umgesetzt 

030 27.738 Vollständig umgesetzt 

031 60.050 Teilweise umgesetzt, Pflanzung 

Obstgehölze 2024 geplant 

110 15.434 Vollständig umgesetzt 

1002 91.166 Umsetzung gemäß Waldeinrichtung 

Gesamt 234.353  

Die jeweiligen Details zu den Maßnahmen sind der Anlage 1 zu entnehmen. 
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5.3.4 Artenschutzrechtliche Belange 

Die nachfolgenden Informationen beruhen zum einen auf speziellen artenschutzfachlichen 

Untersuchungen zu den Tierarten(-gruppen) Vögel, Reptilien, Tagfalter und Libellen und zum 

anderen auf einer Einschätzung des Habitatpotenzials der Vorhabensfläche.  

Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse ist die Vorhabensfläche hinsichtlich des zu er-

wartenden Vorkommens von Tierarten von mittlerer Bedeutung (Wertstufe 5 nach Reck & 

Kaule).  

Nachfolgend werden die artenschutzrechtlichen Betroffenheiten für die einzelnen Arten erläu-

tert. Hierzu werden die Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und 

Pflanzenarten des §44 Abs. 1 BNatSchG herangezogen. 

Avifauna 

Innerhalb des Untersuchungsgebiets sind von dem Vorhaben nicht nur häufig vorkommende 

und ungefährdete Vogelarten betroffen, sondern ebenso planungsrelevante Vogelarten, die 

das Gebiet als Nahrungshabitat und/oder als Brutrevier nutzen (u.a. Rotmilan, Milvus milvus) 

sowie als Durchzügler gesichtet wurden. Es konnten sowohl im unmittelbaren als auch im 

benachbarten Bereich der Eingriffsfläche (mehrere) Revierschwerpunkte festgestellt werden 

(s. Karte 2). 

Artenschutzfachliche Einschätzung 

§ 44 (1), 1 BNatSchG: Verletzung oder Tötung von Individuen (besonders geschützte Arten) 

Im Zuge der Bebauung ist mit dem Verlust von Einzelbäumen und Gestrüpp zu rechnen. Die 

Einzelbäume stellen jedoch aufgrund ihrer exponierten Lage oder der geringen Wuchshöhe 

keine potentiellen Bruthabitate dar. Im weiteren Plangebiet befinden sich lediglich das 

Wohngebäude und die zugehörige Gartenanlage welche als Bruthabitat von Frei- und 

Höhlenbrütern, wie Haussperling und Mehlschwalbe genutzt werden. Diese sind jedoch von 

direkten Eingriffen weitestgehend ausgenommen. Um den Verlust von Eiern und Jungvögeln 

gänzlich auszuschließen hat eine eventuelle Rodung von Einzelbäumen oder Gebüschen im 

Grenzbereich der Gartenanlage außerhalb der unmittelbaren Brutzeit (1. März und 30. Sep-

tember - § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG) zu erfolgen (s. Maßnahme VF 1).  

§ 44 (1), 2 BNatSchG: Erhebliche Störung von Individuen (streng geschützte Arten, europäi-

sche Vogelarten) 

Während der Bauphase ist mit über die siedlungsrandtypische Belastung hinausgehenden 

Störwirkungen zu rechnen (Lärm, optische Reize, etc.). Diese könnten bei angrenzend brüten-

den Arten zu Revierverlagerungen und einem verminderten Bruterfolg führen. Ein 

Brutrevierzentrum der Mehlschwalbe befindet sich innerhalb des Plangebiets, am 

Wohngebäude, im westlichen Randbereich der Fläche. Da Mehlschwalben als Kulturfolger 

über eine hohe Toleranz gegenüber optischer und akustischer Störungen verfügen, ist nicht 
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von einer nachhaltigen Beeinträchtigung der Tiere auszugehen. Nichtsdestotrotz sollten 

Baumaßnahmen in unmittelbarer Nähe außerhalb der Brutsaison (1. März und 30. September) 

durchgeführt werden. 

Der Rotmilan konnte als häufiger Nahrungsgast innerhalb des Plangebiets festgestellt werden. 

Diese Art ist mit einer Effektdistanz von 300 m als störungsempfindlich einzustufen und wird 

somit von den Bauarbeiten beeinflusst. Nach den bisherigen Erkenntnissen brütet der 

Rotmilan nicht in unmittelbarer Umgebung des Plangebiets, sondern nutzt dieses als 

bevorzugtes Nahrungshabitat. Dieses erstreckt sich jedoch deutlich weiter, weg vom 

Plangebiet, in Richtung Nordosten und Osten, sodass nicht mit einer erheblichen 

Beeinträchtigung der Art zu rechnen ist. 

Im Gartenbereich des Wohnhauses befindet sich ein Revierzentrum von Haussperlingen. 

Diese gelten, ebenso wie die Mehlschwalbe, als Kulturfolger. Im Zuge des Vorhabens ist 

demnach mit keiner Beeinträchtigung der lokalen Populationen der Art zu rechnen. So ist eher 

davon auszugehen, dass ein gewisser Gewöhnungseffekt der Art auf ggf. entstehende bau- 

und/oder anlagebedingte Störwirkungen eintritt bzw. dass die betroffenen Art in angrenzende 

Biotopstrukturen (Gärten etc.) ausweichen kann. 

§ 44 (1), 3 BNatSchG: Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(besonders geschützte Arten) 

Im Zuge der Bebauung ist davon auszugehen, dass lediglich Einzelbäume verloren gehen, 

welche sich nur sehr begrenzt oder gar nicht als Bruthabitat eignen. Allein das 

Brombeergestrüpp stellt innerhalb des Plangebiets ein potentielles Bruthabitat für Offenbrüter 

dar. Der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird durch die umfangreichen 

Begrünungsmaßnahmen vollständig kompensiert.  

Anmerkung: Innerhalb des Untersuchungsgebiets befinden sich weitere Revierzentren 

verschiedener Brutvogelarten. Diese liegen ausschließlich im angrenzenden Siedlungsbereich  

und beherbergen somit störungstolerante Arten, bzw. Kulturfolger wie Kohlmeise oder 

Haussperling. Aufgrund dessen und wegen der Vielzahl an Ausweichmöglichkeiten im direkten 

Umfeld kann nahezu ausgeschlossen werden, dass die Baumaßnahmen nachhaltige 

Auswirkungen auf diesen Brutvogelbestand haben.   
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Fledermäuse 

Im Zuge der Baumaßnahme gehen lediglich Jagdhabitate für Fledermäuse von geringer 

Bedeutung verloren.  

Artenschutzfachliche Einschätzung  

§ 44 (1), 1 BNatSchG: Verletzung oder Tötung von Individuen  

Gleichwohl kommt es im Zuge der Baumaßnahme zur Entnahme von Einzelbäumen, jedoch 

stellen diese keine geeigneten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten dar. Eine Verletzung oder 

Tötung der Tiere kann somit ausgeschlossen werden. 

§ 44 (1), 2 BNatSchG: Erhebliche Störung von streng geschützten Fledermausarten 

Die Baumaßnahmen sowie der Verlust von Freiflächen als Nahrungshabitat führen hinsichtlich 

des Vorhandenseins vergleichbarer Habitate im Umfeld der Vorhabensfläche zu keiner erheb-

lichen Störung potenziell vorkommender Arten. Auch eine bau- oder betriebsbedingte, erheb-

liche Störwirkung ggf. vorhandener Tagesverstecke und/oder Quartierstandorte im näheren 

Umfeld kann hinsichtlich der gewissen Störungstoleranz von in Siedlungsgebieten vorkom-

menden Fledermäusen als unwahrscheinlich eingestuft werden. 

§ 44 (1), 3 BNatSchG: Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

Das mögliche Vorhandensein von Quartieren und/oder regelmäßig aufgesuchten (Winter-) 

Ruhestätten beschränkt sich innerhalb des Plangebiets auf das Wohngebäude und dessen 

direktes Umfeld. Da dieser Bereich von direkten Eingriffen durch die Baumaßnahme nahezu 

ausgeschlossen ist, kann das Eintreten eines Verbotstatbestandes ebenso ausgeschlossen 

werden.  

Reptilien 

Die intensiv genutzten Flächen im Plangebiet bieten der Zauneidechse (Lacerta agilis, RL D 

V, RL BW V, FFH Anh. IV) und/oder  der Mauereidechse (Podarcis muralis, RL D V, RL BW 

2, FFH Anh. IV) keine geeigneten Habitate. Eine Ausnahme bildet die aufgeschüttete Fläche 

im Bereich des Lagerplatzes. Bei den Begehungen ergaben sich keine Hinweise auf ein 

Vorkommen von Eidechsen oder weiteren Reptilien. 

Möglicherweise sporadisch aufkommende Populationen werden durch die mehrmals zu 

beobachteten Hauskatzen sicherlich gestört, so dass sich keine stabile Population entwickeln 

kann.  

Ein Eintreten von Verbotstatbeständen jeglicher Art ist in Hinsicht auf Reptilien 

dementsprechend ausgeschlossen. 

Weitere Arten 

Die Beurteilung der Habitateignung (Habitatpotenzial) des Plangebiets sowie die Ergebnisse 

der stichprobenhaften örtlichen Überprüfung (Übersichtsbegehung) führen zur gutachterlichen 
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Einschätzung, dass das Vorkommen von Amphibien, geschützten Holzkäfern und weiteren 

wertgebenden Arten nicht zu erwarten ist.  

Für die häufigen, nicht geschützten Arten wird davon ausgegangen, dass in der Umgebung 

ausreichend Strukturen (Gebüsche, (Klein-)Gärten) vorhanden sind, welche den Verlust als 

Lebensraum auffangen können.   

Zusammenfassende Maßnahmendarstellung  

Nachfolgend werden die zu ergreifenden Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbe-

stände auf die jeweiligen Tierarten(-gruppen) aufgeführt: 

Maßnahme VF 1: Zum Schutz von brütenden Vögeln dürfen Baumrodungen nicht im Zeitraum 

zwischen dem 01. März und 30. September erfolgen. 

Artenschutzrechtliche Relevanz der verwendeten Ökokontomaßnahmen 

Die für das Vorhaben als Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft verwendeten 

Ökokontomaßnahmen wurden bereits weitgehend umgesetzt. Mit der Neuanlage von 

Extensivgrünland, der Pflanzung von Feldhecken und Gebüschen sowie der Entwicklung von 

Streuobstbeständen wurden u.a. Lebensräume für Vögel, Fledermäuse und Insekten 

geschaffen. Diese haben in Ihrer Funktion als Habitat einen deutlich höheren 

artenschutzrechtlichen Wert als die Bereiche, welche durch das geplante Vorhaben verloren 

gehen.   

5.3.5 Maßnahmenblätter 

Im nachfolgenden Maßnahmenblatt werden die entsprechenden Vorgaben zur Umsetzung der 

erforderlichen Maßnahmen erläutert. Für die als Ausgleich verwendeten Maßnahmen aus dem 

Ökokonto (s. Kap. 5.3.3) werden keine Maßnahmenblätter erstellt da diese bereits umgesetzt 

sind und einer regelmäßigen Pflege und Überprüfung unterliegen. 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: Gemeinde Denzlingen: Bebauungsplan 
„Käppelematten, 1. BA“ 

- Umweltbericht mit Grünordnungsplan 
und artenschutzrechtlichem Fachbeitrag - 

 
Maßnahmen-Nr.: 

 
VF 1 

Beschreibung des Konflikts 

Im Zuge der Umsetzung des Bauvorhabens werden zwei Einzelbäume und ein Brombeergestrüpp 

gerodet. Diese stellen potenzielle Bruthabitate für Vögel dar. 

Maßnahme: VF 1                    

 Schutzmaßnahme  Vermeidungsmaßnahme  Ausgleichsmaßnahme  Ersatzmaßnahme 

Vorgaben: Im Zeitraum 01. März bis 30. September dürfen keine Rodungen vorgenommen werden.  

Bedeutung Artenschutz: Die Maßnahme dient zum Schutz von brütenden Vögeln zur Vermeidung des 

Verbots-Tatbestandes nach § 44 (1), 1 BNatSchG. 

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept: 

Keine weiteren Maßnahmen erforderlich.                    

 

 

 
5.4  Festsetzungen 

§9 (1): Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen festgesetzt werden: 

9 (1) Nr. 15 BauGB: die öffentlichen und privaten Grünflächen, wie Parkanlagen, 

Naturerfahrungsräume, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- und Badeplätze, Friedhöfe 

Öffentliche und private Grünflächen mit einer Mindestfläche von 100 m² sind zu begrünen. 

Zielbiotop ist mindestens Intensivgrünland, empfohlen wird eine Weiterentwicklung als 

extensive Fettwiese, welche abschnittsweise 1 x jährlich gemäht wird. Das Mahdgut ist nach 

2 – 14 Tagen zu entfernen. Die Ansaat hat mit autochthonem Saatgut zu erfolgen. Auf kleinen, 

extensiv genutzten Bereichen sollte die vormals vorhandene Dicke Trespe (Bromus grossus) 

in Verbindung mit Ackerbegleitkräutern angesät werden. 

Öffentliche Grünflächen kleiner 100 m² sind ebenfalls zu begrünen, es sollte auf eine möglichst 

naturnahe, optisch ansprechende Gestaltung geachtet werden. 

Die im Bebauungsplan dargestellten privaten und öffentlichen Grünflächen sind dauerhaft zu 

erhalten. 
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9 (1) Nr. 20 BauGB: die Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft 

Die Versickerungsflächen im Plangebiet sind zu begrünen. Zielbiotop ist mindestens eine 

Fettwiese mittlerer Standorte / Ruderalvegetation, ggf. könnte auch eine Weiterentwicklung in 

Richtung Nasswiese oder Hochstaudenflur erfolgen. Es ist autochthones Saatgut zu 

verwenden. Die Flächen sind 2 x jährlich, vor der ersten Hauptblüte und ca. 6 – 8 Wochen 

danach, zu mähen, das Mahdgut ist nach 2 – 14 Tagen abzuräumen. 

Wege- und Stellplatzflächen sowie deren Zufahrten sind in einer wasserdurchlässigen 

Oberflächenbefestigung (z.B. Pflaster mit Rasenfugen, Schotterrasen, begrüntes 

Rasenpflaster) auszubilden. 

Die Außenbeleuchtung ist energiesparend sowie insekten- und fledermausverträglich zu 

installieren und auf das erforderliche Maß zu reduzieren. 

Für die private und öffentliche Außenbeleuchtung sind ausschließlich Lampen mit warm- bis 

neutralweißer Lichtfarbe (Farbtemperatur 1.700 bis max. 3.000 Kelvin) und einem Spektralbe-

reich von 570 bis 630 Nanometer (z. B. LED-Lampen, Natriumdampflampen) oder Leuchtmit-

teln mit einer UV-absorbierenden Leuchtenabdeckung zu verwenden. Die Leuchten sind 

staubdicht und so auszubilden, dass eine Lichteinwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche 

erfolgt und nicht in Richtung des Himmelskörpers. 

9 (1) Nr. 25a BauGB: das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Auf den privaten Grundstücken sind je angefangene 500 m² Grundstücksfläche ein Baum mit 

Stammumfang (StU) 12 – 14 cm zu pflanzen. Ist die Pflanzung aufgrund der 

Grundstückseinteilung, Tiefgarage etc. nicht möglich, ist eine Fassadenbegrünung 

durchzuführen. Dabei sind anstatt eines Baumes mindestens vier Kletterpflanzen zu 

verwenden.   

Im Bereich der Verkehrsflächen sind insgesamt 20 Laubgehölze (Hochstamm, StU 16 cm) an 

den vorgegebenen Standorten zu pflanzen. Die Größe der Baumscheiben sollte mindestens 

2,5 m x 2,5 m betragen. 

Im Bereich des Bebauungsplans sind auf den öffentlichen Grünflächen mindestens 27 

Laubbäume (Hochstämme, StU 16 cm) zu pflanzen. Der Standort der Gehölze kann den 

örtlichen Gegebenheiten/Planungen angepasst werden. 

Folgende Gehölze sind für die Pflanzungen geeignet:  

Gehölze: 

Elsbeere Sorbus torminalis 

Feld-Ahorn Acer campestre 

Hainbuche Carpinus betulus 

Winter-Linde           Tilia cordata 
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Stiel-Eiche Quercus robur 

Speierling Sorbus domestica 

Trauben-Eiche Quercus petraea 

Vogel-Kirsche Prunus avium 

Zitter-Pappel Populus tremula 

Obstgehölze Diverse Sorten 

Es sollten nur Bäume aus regionaler Herkunft verwendet werden.   

9 (1) Nr. 25b BauGB: Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-

chern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern 

Die im Grünordnungsplan dargestellten Einzelbäume sind zu erhalten. Bei einem Verlust der 

Gehölze sind diese entsprechend oben aufgeführter Arten nachzupflanzen. 

6 Prognose der Entwicklung bei Nichtrealisierung des Vorhabens 

Bei einer Nichtrealisierung des Vorhabens ist von einer Fortsetzung der derzeitigen Nutzungen 

auszugehen. Der gegenwärtige Zustand der Schutzgüter wird sich dementsprechend nicht 

wesentlich ändern. 

7  Prüfung der Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich  
nachteiliger Umweltauswirkungen  

Bereits im Vorfeld sowie während der Planung erfolgten Abstimmungen mit den für das 

Vorhaben zuständigen Behörden sowie mit der Gemeinde Denzlingen. Dabei war eine 

wesentliche Zielsetzung, die durch das Vorhaben verursachten Eingriffe in den Naturhaushalt 

möglichst zu vermeiden oder funktional auszugleichen.  

Die Vorgaben der Regionalplanung sind entsprechend beachtet, die Baumaßnahme befindet 

sich nicht im Bereich von Flächen, in denen andere Nutzungen Vorrang haben (wie z.B. Grund-

wasserschonbereiche, Grünzäsuren etc.).  

Der Standort ist für das Vorhaben gut geeignet. Durch planungsrechtliche Festsetzungen zum 

Boden- und Wasserschutz kann der Eingriff in die Schutzgüter minimiert werden. Durch 

entsprechende Ausgleichsmaßnahmen aus dem Ökokonto der Gemeinde Denzlingen wird der 

Eingriff in Biotoptypen vollständig ausgeglichen. Der Eingriff in das Schutzgut Boden wird 

schutzgutübergreifend ausgeglichen.  

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach §§ 19 und 44 BNatSchG können unter Beach-

tung der Maßnahme VF 1 vermieden werden. 
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8 Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten 

Alternative Flächen, die einen geringeren Eingriff in den Naturhaushalt erzeugen würden, 

konnten nicht ermittelt werden. Das Plangebiet ist überwiegend durch anthropogen genutzte 

Flächen gekennzeichnet.   

9 Zusätzliche Angaben 

Der Umweltbericht wurde auf der Grundlage der nachfolgenden Quellen verfasst: 

 Regionalplan „Südlicher Oberrhein“ (2019) 

 Flächennutzungsplan der Gemeinde Denzlingen (2016) 

 Landschaftsplan des GVV „Denzlingen – Reute – Vörstetten“ (2006) 

 Daten zu Natur und Landschaft der LUBW (Datenabfrage Dezember 2023) 

Im Zuge der Erstellung dieser Unterlage erfolgten im Sommer 2022/2023 Kartierungen des 

Plangebiets.  

Monitoring zu den Maßnahmen des Naturschutzes 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans „Käppelematten, 1. BA“ wurden langfristig 

zu sichernde Maßnahmen festgesetzt. Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung und 

Pflege der Maßnahmen ist der Zustand der Maßnahmenflächen 1 x jährlich zu überprüfen und 

zu dokumentieren. Bei Bedarf sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um die Funkti-

onserfüllung zu gewährleisten. 
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10 Zusammenfassung 

Die Gemeinde Denzlingen (Landkreis Emmendingen) hat die Aufstellung des Bebauungsplans 

„Käppelematten, 1. BA“ beschlossen.  

Die Vorhabensfläche ist Teil der im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Wohnbaufläche 

„Käppelematten“. Das etwa 4 ha große Plangebiet liegt im südöstlichen Ortsteil von 

Denzlingen (s. Abb. 1) und grenzt in Richtung Westen an bestehende Wohnbauflächen bzw. 

an die Waldkircher Straße an. Im Norden wird die Vorhabensfläche durch die Glottertal Straße, 

Sportplätze und die Parkanlage des Kultur- und Bürgerhauses Denzlingen abgegrenzt. In 

östlicher und südlicher Richtung schließen sich unmittelbar landwirtschaftliche Nutzflächen an.  

Überwiegend werden durch das Vorhaben Biotoptypen mit geringer und mittlerer 

naturschutzfachlicher Bedeutung beansprucht (Ackerflächen, Grünland, Ruderalvegetation). 

Durch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen (aus dem Ökokonto der Gemeinde Denzlingen) 

kann der Verlust an Biotoptypen vollständig kompensiert werden.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung europarechtlich oder streng geschützter Arten gem. §§ 19 

und 44 BNatSchG ist unter Einbezug der durchzuführenden Vermeidungsmaßnahme VF 1 

nicht zu erwarten. Verbotstatbestände (Schädigungs- und Störungsverbote) im Sinne von § 

44 Abs.1, Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG werden durch das Vorhaben nicht erfüllt. 

Weiterhin wirkt sich die Neuversiegelung von rd. 1,6 ha negativ auf die Schutzgüter Boden und 

Wasser aus. Die Versiegelung von Boden ist dauerhaft, der Eingriff in Natur und Landschaft 

daher ebenfalls. Das entstehende Defizit wird (schutzgutübergreifend) durch Maßnahmen aus 

dem Ökokonto der Gemeinde Denzlingen ausgeglichen. 

Auch erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzguts Klima/Luft sind nicht zu erwarten. Den 

Erfordernissen des Klimaschutzes nach BauGB wurde soweit wie möglich Rechnung ge-

tragen.  

Ein alternativer Standort, der geringere Eingriffe in den Naturhaushalt erzeugen würde, konnte 

nicht ermittelt werden.  



Maßnahmen-Nr. 019
Bezeichnung Schambermatte

Gewann Schambermatte

Flurstück 9067

Fläche 5.456 m²

Maßnahme Biotopvernetzung

Biotoptyp Fläche Wert Ökopunkte

Dominanzbestand / Gestrüpp 
(35.31/43.10)

192 9 1.728

Gestrüpp / Sukzessionswald 
(43.11/58.11)

400 9 3.600

Gebüsch / Sukzessionswald 
(42.20/58.11)

284 12 3.408

Fettwiese (33.41) 2.237 13 29.081

Hochstaudenflur / Gebüsch 
(35.43/42.22)

127 13 1.651

Fettwiese / Saum (33.41/35.12) 333 14 4.662

Saum / Gebüsch (35.12/42.22) 118 16 1.888

Feldhecke / Gebüsch (42.10/42.20) 1.765 20 35.300

Summe Gesamt 5.456 81.318

Biotoptyp Fläche Wert Ökopunkte Erforderliche Pflegemaßnahmen

Fettwiese (33.41) 2.237 13 29.081

Fettwiese / Saum (33.41/35.12) 333 16 5.328

Hochstaudenflur (35.43) 719 16 11.504

Gebüsch / Sukzessionswald 
(42.20/58.11)

284 16 4.544

Saum (35.12) 118 19 2.242

Feldhecke / Gebüsch (42.10/42.20) 1.765 20 35.300

Summe 2.081 87.999

Summe Gesamt 87.999

Aufwertung 6.681

Zuordnung der Ökopunkte zu Bauvorhaben:

Erforderliche 
Ökopunkte

Restbetrag 
Ökopunkte

6.681 0
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Ökokonto der Gemeinde Denzlingen

Vorhaben

Käppelematten, 1. BA



Maßnahmen-Nr. 020
Bezeichnung Schambermatte

Gewann Schambermatte

Flurstück 9036

Fläche 2.672 m²

Maßnahme Ökokonto

Biotoptyp Fläche Wert Ökopunkte

Acker (37.11) 1.814 4 7.256

Gestrüpp / Sukzessionswald 
(43.11/58.11)

62 9 558

Fettwiese (33.41) 796 10 7.960

Summe Gesamt 2.672 15.774

Biotoptyp Fläche Wert Ökopunkte Erforderliche Pflegemaßnahmen

Fettwiese (33.41) 548 13 7.124

Fettwiese / Saum (33.41/35.12) 113 14 1.582

Hochstaudenflur / Gebüsch 
(35.43/42.22)

34 16 544

Hochstaudenflur (35.43) 62 16 992

Streuobstwiese (45.40) 1.915 16 30.640

Obstbäume (45.40) 14 Stk.

Summe 2.081 40.882

Aufwertung: Artenschutzfachliche 
Relevanz (x 1,2)

8.176

Summe Gesamt 49.058

Aufwertung 33.284

Zuordnung der Ökopunkte zu Bauvorhaben:

Erforderliche 
Ökopunkte

Restbetrag 
Ökopunkte

33.284 0
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Ökokonto der Gemeinde Denzlingen

Vorhaben

Käppelematten, 1. BA



Maßnahmen-Nr. 030
Bezeichnung Strüpfelacker

Gewann Strüpfelacker

Flurstück 8656

Fläche 2.693 m²

Maßnahme Ökokonto

Biotoptyp Fläche Wert Ökopunkte

Acker 2.693 4 10.772

Summe Gesamt 2.693 10.772

Biotoptyp Fläche Wert Ökopunkte Erforderliche Pflegemaßnahmen

Fettwiese 2.693 13 35.009

Summe 2.693 35.009

Aufwertung: Artenschutzfachliche 
Relevanz (x 1,1)

3.501

Summe Gesamt 38.510

Aufwertung 27.738

Zuordnung der Ökopunkte zu Bauvorhaben:

Erforderliche 
Ökopunkte

Restbetrag 
Ökopunkte

27.738 0Käppelematten
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Ökokonto der Gemeinde Denzlingen

Vorhaben



Maßnahmen-Nr. 031
Bezeichnung Unterer Tauben

Gewann Unterer Tauben

Flurstück 6377

Fläche 4.085 m²

Maßnahme Ökokonto

Biotoptyp Fläche Wert Ökopunkte

Acker 4.085 4 16.340

Summe Gesamt 4.085 16.340

Biotoptyp Fläche Wert Ökopunkte Erforderliche Pflegemaßnahmen

Streuobstbestand 4.085 17 69.445

Summe 4.085 69.445

Aufwertung: Artenschutzfachliche 
Relevanz (x 1,2)

6.945

Summe Gesamt 76.390

Aufwertung 60.050

Zuordnung der Ökopunkte zu Bauvorhaben:

Erforderliche 
Ökopunkte

Restbetrag 
Ökopunkte

60.050 0Käppelematten
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Ökokonto der Gemeinde Denzlingen
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Maßnahmen-Nr. 110
Bezeichnung Giessen 2

Gewann Giessen

Flurstück 9339

Fläche 4.600 m²

Maßnahme Ökokonto

Biotoptyp Fläche Wert Ökopunkte

Acker mit fragmentarischer 
Unkrautvegetation (37.11)

4.600 4 18.400

Summe Gesamt 4.600 18.400

Biotoptyp Fläche Wert Ökopunkte Erforderliche Pflegemaßnahmen

Fettwiese mittlerer Standorte (33.41) 3.268 13 42.484

Gebüsch mittlerer Standorte / Gebüsch 
feuchter Standorte (42.20/42.30) 130 16 2.080

Gebüsch mittlerer Standorte (42.20) 671 14 9.394

Feldhecke (41.20) 106 14 1.484

Gewässerbegleitende Hochstaudenflur 
/ Ausdauernde Ruderalvegetation 
feuchter Standorte (35.42/35.63) 425 15 6.375
Einzelbaum (45.30) 2 Stk. 5 950

Summe 4.600 62.767

Aufwertung: Artenschutzfachliche 
Relevanz (x 1,2)

12.553

Summe Gesamt 75.320

Aufwertung 56.920

Zuordnung der Ökopunkte zu Bauvorhaben:

Erforderliche 
Ökopunkte

Restbetrag 
Ökopunkte

27.799 29.121

13.687 15.434

15.434 0
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Ökokonto der Gemeinde Denzlingen

Käppelematten

Äußerer Untergraben 1.BA

Vorhaben
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Maßnahmen-Nr. 1002
Bezeichnung Dynamisches Waldrefugium 2

Waldort D1/A2/a11

Flurstück 7852

Fläche 44.000 m²

Maßnahme

Biotoptyp Fläche Wert Ökopunkte

Locker bis lichtes Buchen-Altholz. Eiche 
und Tanne in Einzelmischung. Buche 
unterständig auf 40% der Fläche, 
Naturverjüngungsvorrat von Buche auf 
30%, von Berg-Ahorn auf 5%, von 
Tanne auf 10% der Fläche.

44.000

Summe Gesamt 44.000 0

Biotoptyp Fläche Aufwertung Ökopunkte Erforderliche Pflegemaßnahmen

Eichenanteil erhöhen und halten 44.000 4 176.000 Eichen in Naturverjüngung bringen. Stellenweise 
zurückdrängen der Buchen-Naturverjüngung. 

Summe 44.000 176.000

Summe Gesamt 176.000

Aufwertung 176.000

Zuordnung der Ökopunkte zu Bauvorhaben:

Erforderliche 
Ökopunkte

Restbetrag 
Ökopunkte

91.166 84.834Käppelematten, 1. BA
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Ökokonto der Gemeinde Denzlingen
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Bestand Biotoptypen

Entwässerungsgraben (Code 12.61)

Fettwiese mittlerer Standorte (Code 33.41)

Fettwiese/Ruderalvegetation (Code 33.41/35.64)

Trittpflanzbestand (Code 33.70), Zierrasen (33.80)

Ausdauernde Ruderalvegetation trockenwarmer 
Standorte (Code 35.62), Grasreiche ausdauernde
Ruderalvegetation (Code 35.64)

Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation (Code 37.11)

Brombeergestrüpp (Code 43.11)

Von Bauwerken bestandene Fläche (Code 60.10)

Völlig versiegelte Straße o. Platz (Code 60.21)

Gepflasterte Straße o. Platz (Code 60.22)

Weg oder Platz mit wassergeb. Decke, Kies
oder Schotter (Code 60.23)

Weg oder Platz mit wassergeb. Decke, Kies o. Schotter,
unbefestigter Platz (Code 60.23/60.24)

Unbefestigter Weg (Code 60.24)

Ziergarten (Code 60.62)

Sachdaten 

Einzelbäume

Abgrenzung Plangebiet 



Revierzentren relevanter Vogelarten

Haussperling (H)

Mehlschwalbe (M)

Rotmilan (Rm)

Sachdaten

Abgrenzung Plangebiet 

Gesetzlich geschützte Biotope (LUBW)



Legende

Gebäude, Bestand

Strassenverkehrsfläche

Gehweg

Verkehrsfläche Besonderer Zweck

Ver- und Entsorgung

Grünfläche (öffentlich)

Grünfläche (privat)

Einzelbäume, Erhalt

Einzelbäume, Planung

Abgrenzung Plangebiet

Versickerungsmulden



Massnahmenflaechen

Abgrenzung Plangebiet "Käppelematten, 1.BA"
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